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Déi folgend 3 Artikele sollen der historesch gewuessener Sproochesituation e konstitutionelle 

Kader ginn 

1) Le luxembourgeois est la langue nationale des Luxembourgeois.  

Dieser Satz soll zum Ausdruck bringen, dass nationale Identität und Nationalsprache für die 

Mehrheit der Luxemburger unzertrennlich sind. Er muss jedoch durch zwei Sätze ergänzt 

werden, um jeder Fehlinterpretation Einhalt zu gebieten. Denn genau wie die Nationalsprache 

gehört die Zugehörigkeit zum germanischen und zum romanischen Kultur- und Sprachkreis 

zur Luxemburger Identität und dies gilt es in die Verfassung einzuschreiben, ohne dabei zu 

vergessen, dass das Luxemburgische sich vom Deutschen emanzipiert hat und zur eigenen, 

jüngsten germanischen Sprache avanciert ist. Dies aktiert folgender Satz:  

2) Le français et le luxembourgeois sont les langues du Luxembourg.  

Dadurch, dass „unser Deutsch“ zu unserer Sprache, dem Luxemburgischen geworden ist, 

bekommt die Sprache Goethes und der Tagesschau einen anderen Stellenwert. Sie hat 

weiterhin als die Sprache des großen Nachbarn eine starke Präsenz im Alltag. Durch diese 

Formulierung wird das Sprachengesetz von 1984 nicht tangiert und der dort festgeschriebene 

Stellenwert des Deutschen wird nicht angetastet.  

Das Bekenntnis zur Frankophonie ergibt sich notgedrungen aus unserer Geschichte und will 

keineswegs verneinen, dass das Erlernen dieser Sprache für Luxemburger mit einigen Mühen 

verbunden ist und über lange Zeit den Eliten vorbehalten war. Aber Französisch ist unsere 

Gesetzes- und Justizsprache, sie ist auch die meistgesprochen Sprache Luxemburgs. Durch 

die Unterscheidung im Text zwischen der Sprache der Luxemburger und den Sprachen 

Luxemburgs wird jedoch eine Hierarchie zwischen beiden eingeführt und unterstrichen, dass 

Luxemburg ein auf die romanische und germanische Kultur offenes Land bleiben will.  

3) La loi prendra les mesures nécessaires pour conserver le multilinguisme du Grand-
Duché et favoriser l’intégration linguistique des nouveaux venus. 

Dieser dritte Satz versteht sich keineswegs als Absage an die traditionelle Dreisprachigkeit, 

die heute auf Grund des Ausbaus des Luxemburgischen jedoch eine andere ist als noch vor 20 

Jahren. Das eigentlich Neue des Vorschlags besteht darin, dass er nicht die Dreisprachigkeit 

sondern die Mehrsprachigkeit als Zielvorgabe in die Verfassung einschreibt und damit den 

Sprachen der großen Einwanderergemeinschaften und dem Englisch an einen gewissen, wenn 

auch nicht näher bestimmten Stellenwert zuerkennt. Durch die Betonung der Integration wird 

jedoch die Erhaltung bzw. Schaffung einer einzigen mehrsprachigen Kommunikations-

gemeinschaft in der Verfassung festgeschrieben.  

Wichtiger jedoch als diese Verfassungsänderung wäre endlich eine gezielte Sprachenpolitik, 

um die historisch gewachsene einzigartige Mehrsprachigkeit Luxemburgs zu bewahren. Dies 

kann nur mit einem bewussten zielgruppenspezifischen zweigleisigen sprachenplanerischen 

Aufwand geschehen: Einerseits geht es darum die Französischkompetenzen der Luxemburger 

und der nicht romanophonen Immigranten zu erhalten und zu verbessern, andererseits das 
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Erlernen des Luxemburgischen und die Übernahme der Mehrsprachigkeit bei den 

Neuzuwanderern und besonders bei deren Kindern zu fördern.  

Fernand Fehlen 

Eine weitergehende sprachenhistorische Begründung kann hier nachgelesen werden:  

http://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/16938/1/sproochlech%20acquisen.pdf 


